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Beschlussvorlage öffentlichS T A D T   S Y K E 
D i e  B ü r g e r m e i s t e r i n 2024/088

Verfasser/in:
Herr M.Wendt, Tel.:164-
126

Federführend:
Fachbereich 5 - Finanzen und 
Beteiligungen

Aktenzeichen:
20 70 10

Datum:
10.10.2024

Beratungsfolge: TOP Ein Ja Nein Ent. Bemerkung
23.10.2024 FiWi

24.10.2024 VA

28.11.2024 Rat

Betreff:
Verlängerung der Frist für die Umsetzung der gesetzlichen Neuregelung zur Umsatz-
besteuerung der öffentlichen Hand - § 2b UStG.

Beschlussvorschlag:
Der Rat der Stadt Syke beschließt die Verlängerung des Optionszeitraumes vorbehaltlich 
eines Beschlusses des Bundestages im Zuge der Verabschiedung des Jahressteuerge-
setzes 2024.

Sachverhalt:
Der Entwurf eines Jahressteuergesetzes 2024 vom 27.03.2024 enthält die erneute 
Verlängerung der Optionsfrist zum § 2b UStG. Aktuell besteht der Ratsbeschluss bis 
zum 31.12.2024.
Der Bundesrat hat in seiner Stellungnahme zum Jahressteuergesetz 2024 darauf 
hingewiesen, dass für die vorangegangenen Verlängerungen ein enger Austausch 
zwischen BMF und Europäischer Kommission stattfand, um auszuschließen, dass 
eine weitere Verlängerung negative Auswirkungen auf die Betroffenen hat. Die Bun-
desregierung entgegnete darauf, dass man im ständigen Austausch mit der Europäi-
schen Kommission stehe. Beim Finanzausschuss am 07.10.2024 gab es ebenfalls 
kein Signal der Regierungskoalition, die Fristverlängerung bis Ende 2026 nicht wie 
vorgeschlagen umzusetzen. 
Aufgrund dieser beiden Anhaltspunkte ist mit hoher Wahrscheinlichkeit mit einer er-
neuten Fristverlängerung zu rechnen.
Die Bundesregierung begründet die Fristverlängerung mit „grundlegenden Rechts-
anwendungsfragen“. Zudem seien neue offene Rechtsfragen hinzugekommen, wel-
che noch nicht abschließend geklärt werden konnten. Zusätzlich sei die Erstellung 
eines allgemeinen Leitfadens zur Anwendung des § 2b UStG vorgesehen.
Die Verwaltung schlägt vor, die mögliche neue Option bis Ende 2026 zu beanspru-
chen. Die Arbeiten zur Umstellung sind weit vorangeschritten, aber final noch nicht 
beendet.

Finanzielle Auswirkungen:
Der personelle Aufwand wird durch das vorhandene Personal abgedeckt. Weitere 
Kosten entstehen durch Schulungen und Beratungskosten. Derzeit können diese 
noch nicht weiter beziffert werden.
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Nachhaltigkeit:
Es erfolgt eine Gleichstellung der Kommunen zur Privatwirtschaft für Tätigkeiten auf 
privatrechtlicher Grundlage. 

Durchführungszeitraum:
Die Prüfung der Einnahmen (Erträge und Einzahlungen) mit Klärung des Sachver-
halts in Zusammenarbeit mit einem Steuerberater wird in 2025/2026 fortgesetzt.

Anlage/n:
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